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Der Oberbürgermeister  
Dezernat, Dienststelle 
I/11/110/1 

 Freigabedatum  
02.09.2010 

 
 
Dringlichkeitsentscheidung 
und Genehmigung 

 In öffentlicher Sitzung
  

 
Betreff 
Nachbesetzung des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit 

Begründung für die Dringlichkeit: 
 
Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit hat in seiner Sitzung am 16.07.2010 Frau Marlis 
Bredehorst in den Verwaltungsausschuss berufen. Durch das Ausscheiden von Frau Bredehorst 
aus dem Dienst der Stadt Köln wird die Nachbesetzung ihres Sitzes erforderlich. 
Die nächste Sitzung des Verwaltungsrates findet am 15.09.2010 statt. Damit die Berufung zu die-
sem Termin erfolgen kann, bittet die Agentur für Arbeit um eine kurzfristige Neubenennung. 
 

Zur Entscheidung 
im Hauptausschuss  
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW  
und Genehmigung durch den Rat 

 
durch den Oberbürgermeister  
und ein Ratsmitglied gemäß  
§ 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW  
und Genehmigung durch den Rat 

durch den Bezirksbürgermeister  
und ein Mitglied der  
Bezirksvertretung gemäß § 36  
Abs. 5 Satz 2 GO NW 

  
 

durch den Oberbürgermeister und den 
Ausschussvorsitzenden oder ein Mitglied 
des Ausschusses gemäß § 60 Abs. 2 Satz 
1 GO NW und Genehmigung durch den 
Ausschuss 

 und Genehmigung durch die Bezirksvertre-
tung 

 
 
 

Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Als Nachfolgerin für Frau Bredehorst benennen wir:  
 
Frau Dr. Agnes Klein 
 
als ordentliches Mitglied in den Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit. 
 
Datum  Abstimmungsergebnis  Unterschrift  Unterschrift 

02.09.2010    gez. Roters  gez. Granitzka 
 
 

Der Rat genehmigt gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NW vorstehende Dringlichkeitsentscheidung des  

 Hauptausschusses  Oberbürgermeisters und eines Ratsmitgliedes  Die Bezirksvertretung genehmigt 
gemäß § 36 Abs.5 Satz 2 i.V.m  
§ 60 Abs. 1 Satz 3 GO NW  

 Der Ausschuss genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
nach § 60 Abs. 2 Satz 2 GO NW 

 
vorstehende Dringlichkeitsent- 
scheidung des Bezirksbürgermeisters 
und eines Mitglieds der BV 

 
 


